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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2006/15/0066

Rechtssatz

Es können auch Fahrten vom Ort der auswärtigen betrieblichen oder beru<ichen Tätigkeit zum ständigen Wohnsitz

betrieblich bzw. beru<ich veranlasst sein, wenn dem Steuerp<ichtigen die Verlegung seines Wohnsitzes an den Ort

seiner betrieblichen (beru<ichen) Tätigkeit nicht zumutbar ist. Dies gilt nicht nur für sogenannte Familienheimfahrten,

sondern auch für Fahrten, die bei einem ledigen Steuerp<ichtigen notwendig sind, um im angemessenen Umfang am

Heimatwohnsitz nach dem Rechten zu sehen und das Erforderliche zur Erhaltung und Verwaltung des Objektes

beizutragen (vgl. das hg. Erkenntnis vom 13. September 1994, 94/14/0066).
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